
Liebe Kollegin,
lieber Kollege,

die Frauenabteilung ist ein wichtiger Bereich der
Gewerkschaft der Gemeindebediensteten (GdG)
Unser Kapital sind die Mitglieder aus allen 
Bereichen und Unternehmungen der kommunalen
Einrichtungen Österreichs.

Die Frauenabteilung hat ihren Sitz in Wien und
setzt sich für die Anliegen der Gewerkschaftsmit-
glieder für ganz Österreich ein. Jedes Bundesland
hat eine Frauenvorsitzende. Länderübergreifende
Angelegenheiten werden im Bundesfrauenaus-
schuss behandelt.

Frauenpolitik ist eine Querschnittsmaterie, 
welche sich in allen Bereichen widerspiegelt.
Die Frauenabteilung ist daher Ansprechpartnerin für
alle Mitglieder der GdG, in jeder Anstellungsform.

Im Mittelpunkt unserer Überlegungen und Hand-
lungen stehen immer die Interessen unserer
Mitglieder.

Ihre Frauenabteilung
der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten

Ihre GdG Frauen in der Zentrale

1090 Wien, Maria Theresienstrasse 11 
Telefon: 	 (01) 313 16 – 83670, e-mail: frauen@gdg.at

Christa Hörmann, Bundesfrauenvorsitzende 
e-mail:	 christa.hoermann@wienkav.at

Helene Roth, Bundesfrauenvorsitzende-Stv. 
e-mail:	 helene.roth@gdg.at

Sabine Weissmann, Bundesfrauenreferentin 
e-mail:	 sabine.weissmann@gdg.at

Gabriele Schiel, Sekretariat 
e-mail:	 gabriele.schiel@gdg.at

Ihre GdG Frauen in den Bundesländern

Burgenland  Helga Stöger 
Telefon:	 02622 / 77277 – 12 
e-mail: 	 stoeger.helga@aon.at

Kärnten  Romana Scharf 
Telefon: 	 0650 / 580 91 80 
e-mail: 	 romana_scharf@yahoo.de

Niederösterreich  Margot Liernberger 
Telefon: 	 02742 / 325/20 
e-mail: 	 margot.liernberger@gdg.at

Oberösterreich  Christiane Ecker 
Telefon: 	 07252/74932 
e-mail: 	 christiane.ecker@steyr.gv.at 

Salzburg  Petra Berger-Ratley 
Telefon: 	 0662/8072-4703 
e-mail: 	 petra.berger-ratley@stadt-salzburg.at

Steiermark  Elisabeth Aufreiter 
Telefon: 	 0316/7060/1048  
e-mail: 	 elisabeth.aufreiter@stadt.graz.at

Tirol  Verena Steinlechner-Graziadei 
Telefon: 	 0512/502/5192 
e-mail: 	 v.steinlechner@ikb.at 

Vorarlberg  Doris Pfeiffer 
Telefon: 	 05574/410/4444 
e-mail: 	 doris.pfeiffer@bregenz.at

Frauenwahlrecht
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Am 18. Dezember 1918 wurde die verfassungsmäßige Ver-
ankerung des allgemeinen, freien, geheimen und gleichen 
Wahlrechts ohne Unterschied des Geschlechts beschlos-
sen. Damit wurde ein Meilenstein in der Frauengeschichte 
gesetzt. Zum ersten Mal durften die Frauen 1919 bei der 
Nationalratswahl aktiv und passiv ihr Recht  wahrnehmen.

Sechs Sozialdemokratische Frauen und eine Christlich-so-
ziale Frau konnten in den Nationalrat einziehen.

Bis heute kämpfen wir Frauen darum, einen gerechten An-
teil an politischen Sitzen zu erhalten, damit auch Frauen-
rechtliche Belange wieder verstärkt in Gesetzen verankert 
werden.

Anteil der Frauen an der Gesamtbevölkerung ............... 51 %
Anteil der Frauen im Nationalrat ..................................... 28 %
Anteil der Frauen im Bundesrat ...................................... 26 %
Anteil der Frauen im Gemeinderat ................................. 39 %
Anteil der Frauen im EU-Parlament ............................... 27 %
Anteil der Frauen in der Bundesregierung ..................... 33 %
Anteil der Frauen in der Wr. Landesregierung ................ 50 %

Nützen Sie Ihr Recht – bestimmen Sie die Zukunft mit!

Gehen Sie zur Wahl
Wahlen 2009: Arbeiterkammer, EU-Wahl
Wahlen 2010: Gewerkschafts-, Personalvertretungs- und 
Behindertenvertrauenspersonenwahl, Betriebsratswahl 
der Gemeindebediensteten, Gemeinderats- und Bezirks-
vertretungswahl, Bundespräsidentenwahl

Lassen Sie sich
nicht Fremdbestimmen


